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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.1985

Norm

EO §7 Ba

Rechtssatz

Als Voraussetzung und Grundlage einer Exekutionsbewilligung muß über Gegenstand, Art und Umfang der Leistung,

die voneinander mitunter nicht scharf abgegrenzt werden können, im Titel Klarheit bestehen und der Exekutionsantrag

damit genau übereinstimmen.
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